
tungsrechtlich oder disziplinarisch zur Verantwortung 
gezogen. Die Staatanwaltschaft, die umfassende Voll
machten besitzt, kann ihre Befugnisse nur dann an
wenden, wenn eine Gesetzesverletzung vorliegt oder zu 
vermuten 1st.
Die Aufgabe der staatsanwaltschaftlichen Aufsicht in 
der UdSSR besteht darin, die sozialistische Gesetzlich
keit zu festigen. Vor jeglichen Angriffen sind zu 
.schützen
— die in der Verfassung der UdSSR und in den Ver

fassungen der Unions- und Autonomen Republiken 
•verankerte Gesellschafts- und Staatsordnung der 
UdSSR, das sozialistische Wirtschaftssystem und das 
sozialistische Eigentum;

— die politischen, Arbeite-, Wohn- und anderen per
sönlichen und Vermögensrechte sowie die gesetzlich 
geschützten Interessen der Bürger der UdSSR; .

— die Rechte und gesetzlich geschützten Interessen 
der staatlichen Einrichtungen, der Betriebe, der Kol
chosen sowie der genossenschaftlichen und anderen 
gesellschaftlichen Organisationen.

Unter Einheitlichkeit der Gesetzlichkeit wird in der 
gegebenen Entwicklungsetappe der sozialistischen Ge
sellschaft verstanden:
— die Verkörperung des Volkswillens in den Gesetzen,
— die Übereinstimmung der juristischen Gesetze mit 

den objektiven gesellschaftlichen Bedürfnissen,
— die Verpflichtung aller staatlichen Organe, Funktio

näre, gesellschaftlicher Organisationen und Bürger, 
die Gesetze konsequent zu befolgen,

— der Vorrang des Gesetzes gegenüber allen anderen- 
Rechtsvorschriften,

— die Gleichheit aller Bürger und Funktionäre vor
dem Gesetz. '

Die Einheitlichkeit der Gesetzlichkeit ist in der Ver
fassung der UdSSR verankert: Nach Art. 19 haben 
die Gesetze der UdSSR (Unionsgesetze) in allen 
Unionsrepubliken die gleiche verbindliche Kraft. Im 
Falle der Nichtübereinstimmung des Gesetzes einer 
Unionsrepublik mit einem Unionsgesetz geht das letz
tere vor (Art. 20). Die höchsten Organe der Staatsmacht 
und der staatlichen Verwaltung der UdSSR üben ge
mäß Art. 14 Buchst, d die Kontrolle über die Einhal
tung der Verfassung der Ud§SR aus und gewährlei
sten, daß die Verfassungen der Unionsrepubliken mit 
der Verfassung der UdSSR übereinstimmen. Die 
höchste Aufsicht über die Durchführung der Gesetze 
obliegt dem Generalstaatsanwalt und den ihm unter
stehenden Staatsanwälten (Art. 113 bis 117).
Da die Einheitlichkeit der sozialistischen Gesetzlichkeit 
durch die einheitliche ökonomische Grundlage des so
zialistischen Staates und durch den einheitlichen Cha
rakter. der Politik der kommunistischen Partei objektiv, 
bedingt ist, entwickelte bzw. entwickelt sich auch in 
den anderen sozialistischen Staaten die Staatsanwalt-, 
schaftliche Aufsicht zu einer selbständigen Form staat
licher Tätigkeit5..
Die Erfahrungen der UdSSR lehren, daß in der Über
gangsperiode vom Sozialismus züm Kommunismus im
mer mehr das objektive Bedürfnis hervortriitt, alle For
men der gesellschaftlichen Kontrolle (der Wertorientie
rungen, der öffentlichen Meinung, der rechtlichen Ge
staltung usw.) zu vervollkommnen. Das hängt damit

5 Vgl. z. B. die Gesetze über die Staatsanwaltschaft in der DDR 
vom 17.-April 1963, in der Volksrepublik Bulgarien vom 2. Fe
bruar 1960, in der Sozialistischen Republik Rumänien vom 
19. Juni 1952, der Volksrepublik Polen vom 15. April 1967, der 
CSSR vom 17. Juni 1965, der Mongolischen Volksrepublik vom 
15. Oktober 1957, der Demokratischen Republik Vietnam vom 
15. Juli I960. ;

zusammen, daß der Aufbau des Kommunismus mit 
einem Anwachsen der Organisdertheit und Disziplin 
der Funktionäre und Bürger, mit der Vervollkomm
nung der Demokratie, mit der Erweiterung der Rechte 
der Persönlichkeit und der Erhöhung ihrer Verantwor
tung vor der Gesellschaft sowie mit der Überwindung 
von Rechtsverletzungen und ihren Ursachen verbunden 
ist.
Die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten existieren als 
objektive Möglichkeiten, die in der praktischen Tätig
keit der Menschen zu realisieren sind. Die rechtliche 
Gestaltung vermag in wechselseitigem Zusammenwir
ken mit anderen Formen der gesellschaftlichen Kon
trolle diese Tätigkeit in bestimmten Grenzen zu organi
sieren. Indem gesetzliche Regelungen Pflichten fest
legen und Rechte gewähren, festigen sie gesellschaft
lich notwendige Varianten der sozialen Beziehungen. 
Die gestaltende Rolle des sozialistischen Rechts be
besteht darin, daß es gestattet, , eine mögliche Verhaltens
weise in eine tatsächliche umzuwandeln und damit die 
gesellschaftlichen Prozesse^ auf die Erreichung der fest-' 
gesetzen Ziele aüszurichten. So findet z. B. das Gesetz 
der planmäßigen Entwicklung der Volkswirtschaft sei
nen juristischen Ausdruck in Normativakten, die die 
im Zusammenhang mit der Erfüllung der Plandirek
tiven entstehenden Beziehungen regeln.
In dem Maße, wie die sowjetische Gesellschaft auf dem 
Wege zum Kommunismus voranschreitet und die Be
deutung der wissenschaftlichen Leitung aller gesell
schaftlichen Prozesse wächst, erhöht sich auch die Not
wendigkeit, die jeweils zweckmäßigsten Regeln (dar
unter auch Rechtsnormen) zu schaffen, die auf die 
Weiterentwicklung aller gesellschaftlichen Kräfte und 
Potenzen gerichtet sind. Dabei muß man beachten, daß 
sich die Rolle des Rechts nicht in der rechtlichen Re
gulierung gesellschaftlicher Beziehungen erschöpft. Das 
Recht erzieht die sowjetischen Bürger im Geiste der 
Einhaltung der Regeln des. sozialistischen Gemein
schaftslebens und im Sinne der Festigung von Gesetz
lichkeit und Rechtsordnung. Damit-trägt es mit dazu 
bei, ein kommunistisches Verhältnis zur Arbeit, zur ge
sellschaftlichen Verantwortung, zum Kollektiv, zur»Fa- 
milie und zu den Menschen zu entwickeln.
Die Effektivität der rechtlichen Gestaltung wird in vie
ler Hinsicht davon bestimmt, inwieweit die juristischen 
Gesetze die objektiven gesellschaftlichen Bedürfnisse 
voll zum Ausdruck bringen und in welchem Maße sie 
durch das Verhalten der Mertschen verwirklicht • wer
den. Der Grad, in dem Gesetze von staatlichen Orga
nen, Einrichtungen, Betrieben und Bürgern beachtet 
und durchgesetzt werden, hängt von einer Reihe von 
Faktoren ab, u. a. auch von der Tätigkeit der Staats
anwaltschaft zum Schutze der einheitlichen sozialisti
schen Gesetzlichkeit. Die Staatsanwaltschaft verwirk
licht ihre Rolle im Mechanismus der rechtlichen Re
gelung durch eine Art „Rückkopplung“ in die Leitung 
der gesellschaftlichen Prozesse. Sie signalisiert Hemm
nisse in den einzelnen Leitungsgliedern und entwickelt 
find prüft Maßnahmen, um Gesetzesverletzungen zu be
seitigen und für die Zukunft zu verhindern. Sie achtet 
darauf, daß diejenigen Bedingungen geschaffen wer
den, die zum Erreichen der konkreten, in den Rechts
normen fixierten Ziele notwendig sind.
Auch die Staatsanwaltschaft als Teil des Systems der 
rechtlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Beziehun
gen bedarf einer wissenschaftlichen Durchdringung der
jenigen Fragenkomplexe und Einzelprobleme, die mit 
der staatsanwaltschaftlichen Aufsicht über die geriaue 
Einhaltung der Gesetze verbunden sind. Vom prak
tischen Gesichtspunkt" aus erfordert die Ausarbeitung 
der wissenschaftlichen Grundlagen der staatsanwalt
schaftlichen Aufsicht in erster Linie
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